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1. Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen 
nunmehr verabschiedet

Der Bundesrat stimmte am 16.12.2016 dem „Gesetz zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ zu. Damit 
wird die Wirtschaft verpfl ichtet, die Umstellung von elektronischen 
Regis trierkassen auf ein fälschungssicheres System vorzunehmen. 

Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Aufzeichnungs-
systeme sind durch technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. 
Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, 
richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen 
(Einzelaufzeichnungspfl icht) und müssen auf einem Speichermedi-
um gesichert und verfügbar gehalten werden. Die Aufzeichnungs-
systeme sind ab 2020 durch eine zertifi zierte Sicherheitseinrichtung 
zu schützen, sodass eine Löschung von Umsätzen nicht mehr mög-
lich ist. Die technischen Anforderungen defi niert und zertifi ziert das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Quittungen werden Pfl icht: Es wird eine Pfl icht zur Ausgabe von 
Quittungen an die Kunden eingeführt. Aus Gründen der Praktikabi-
lität und Zumutbarkeit können sich jedoch Unternehmen, die Waren 
an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen verkaufen, von der 
„Belegausgabepfl icht“ – auf Antrag beim zuständigen Finanzamt – 
befreien lassen. 

Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 2018 wird die sog. Kassen-
Nachschau eingeführt. Sie stellt ein eigenständiges Verfahren zur 
zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter ande-
rem im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von 

Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme dar 
und erfolgt ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Au-
ßenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah aufzuklären. 

Übergangsfristen für die Wirtschaft: Die neuen Voraussetzungen 
gelten für alle, die elektronische Kassensysteme nutzen. Die Wirt-
schaft wird bis Ende 2019 verpfl ichtet, ihre Systeme entsprechend 
umzurüsten. 

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm 
das Bundesfi nanzministerium zur Aufbewahrung der mittels Regis-
trierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und 
Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. Danach 
müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der 
mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unveränderbar und 
vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzu-
lässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. 
Ab dem 1.1.2017 gilt dann auch die Einzelaufzeichnungspfl icht.

Anmerkung - offene Ladenkasse: Sollten Sie keine Registrierkas-
se, sondern eine offene Ladenkasse in Verbindung mit einem tägli-
chen Zählprotokoll führen, gelten diese Anforderungen nicht. Eine 
„Flucht“ in die offene Ladenkasse ist jedoch nur bedingt eine Überle-
gung, denn die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenfüh-
rung sind auch beim Einsatz von offenen Ladenkassen grundsätzlich 
zu beachten. Prinzipiell ist auch bei einer offenen Ladenkasse die 
Aufzeichnung eines jeden einzelnen Handelsgeschäftes mit ausrei-
chender Bezeichnung des Geschäftsvorfalls erforderlich. Nur wenn 
Waren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht fest-
stellbarer Personen verkauft werden, muss die Pfl icht zur Einzelauf-
zeichnung nicht erfüllt werden.

Schätzungen drohen: Entsprechen die Kassen nicht den Anforde-
rungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen, die i. d. R. nicht 
zugunsten der Steuerpfl ichtigen ausfallen, bis hin zur Einleitung von 
Steuerstrafverfahren!

Sanktionierung von Verstößen: Verstöße können mit einer Geldbu-
ße von bis zu 25.000 € geahndet werden. Das gilt ab dem 1.1.2020.

Besondere Übergangsfrist: Wurden Registrierkassen nach dem 
25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschafft, die den Anforde-



rungen des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 entsprechen und die 
bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Anforde-
rungen der Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese längstens 
bis zum 31.12.2022 weiter verwendet werden.

2. Fiskus erweitert Steu er er mä ßi gung für 
haus halts na he Dienst leis tun gen und 
Hand wer ker leis tun gen

Das Bundesfi nanzministerium überarbeitete sein Anwendungs-
schreiben vom 9.11.2016 zur Steuerermäßigung bei Aufwendungen 
für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inan-
spruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und erweitert die 
Möglichkeiten der steuerlichen Anerkennung solcher Leistungen. 
Insbesondere werden zwischenzeitlich ergangene Entscheidungen 
des Bundesfi nanzhofs aufgegriffen und entsprechend berücksich-
tigt. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

• Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angrenzende 
Grundstück umfassen, sofern die haushaltsnahe Dienstleistung 
oder die Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück dienen. 
Somit können z. B. Lohnkosten für den Winterdienst auf öffent-
lichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück berücksichtigt 
werden.

• Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze können 
unter weiteren Voraussetzungen im Rahmen der Steuerermäßi-
gung ebenso begünstigt sein. 

• Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage stellt 
ebenso eine Handwerkerleistung – wie die Beseitigung eines 
bereits eingetretenen Schadens oder Maßnahmen zur vorbeu-
genden Schadensabwehr – dar. Somit können künftig – in allen 
offenen Fällen – z. B. die Dichtheitsprüfungen von Abwasser-
leitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder 
auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt sein.

• Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsys-
tem, das innerhalb einer Wohnung im Rahmen des „Betreuten 
Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann eben-
falls die Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden.

• Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause versorgen und be-
treuen lassen, werden in Zukunft von dem Steuervorteil profi tie-
ren, da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpfl ege, das Ausführen 
und die sonstige Beschäftigung des Tieres als haushaltsnahe 
Dienstleistungen anerkannt werden können.

3. Aufwendungen für die Erneuerung einer 
Einbauküche bei Vermietung

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hatte in der Vergangenheit die Auf-
fassung vertreten, dass die in einer Einbauküche verbaute Spüle 
als Gebäudebestandteil anzusehen ist und dass dies auch für den 
Küchenherd gilt. Danach waren Aufwendungen für die Erneuerung 
dieser Gegenstände als Erhaltungsaufwand bei Vermietung und Ver-
pachtung steuerlich sofort abziehbar.

Nunmehr macht er in seiner Entscheidung vom 3.8.2016 eine Kehrt-
wende und geht davon aus, dass Spüle und Kochherd keine unselbst-
ständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Er begründet dies mit der 
geänderten Ausstattungspraxis. Danach sind die einzelnen Elemente 
einer Einbauküche ein eigenständiges und zudem einheitliches Wirt-
schaftsgut mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Einbauküche 
(Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einer vermieteten 
Immobilie sind daher nicht sofort als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar, sondern – nach 

neuer Auffassung des BFH – grundsätzlich nur im Wege der Ab-
schreibung (über 10 Jahre) steuerlich zu berücksichtigen.

4. Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchen-
zeile steuerlich nicht anzuerkennen

Die steuerliche Anerkennung von sog. „häuslichen Arbeitszimmern“ 
wird häufi g verworfen, wenn bestimmte Mindestanforderungen 
nicht erfüllt sind. So hatte sich der Bundesfi nanzhof in seiner Ent-
scheidung vom 8.9.2016 erneut mit dem Thema zu befassen.

In dem entschiedenen Fall nutzte ein Steuerpfl ichtiger einen Teil der 
Wohnung mit offenem Wohn- und Küchenbereich auch als „Arbeits-
zimmer“. Dafür setzte er in seiner  Gewinnermittlung die anteilige 
Miete und Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten Be-
reich als Betriebsausgaben zum Abzug an. Das Finanzamt und dem 
folgend das Finanzgericht erkannten diese Aufwendungen nicht als 
Betriebsausgaben an. Dem folgte auch der Bundesfi nanzhof.

Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebundenen 
Raum, der sowohl zur Erzielung von Einnahmen als auch zu priva-
ten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend genutzt wird, 
können nach der Entscheidung weder insgesamt noch anteilig als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden. 

5. Gartenparty mit Geschäftsfreunden

Bestimmte Aufwendungen wie z. B. für Jagd oder Fischerei, für Se-
geljachten oder Motorjachten sowie für „ähnliche Zwecke“ und für 
die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen dürfen den Gewinn 
nicht mindern – also nicht als Betriebsausgaben angesetzt werden.

Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen 
Aufwendungen, die der sportlichen Betätigung, der Unterhaltung 
von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der Repräsen-
tation des Steuerpfl ichtigen dienen. Der Begriff erfasst auch Auf-
wendungen, die ausschließlich der Unterhaltung und Bewirtung der 
Geschäftsfreunde dienen.

Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Ge-
schäftsfreunden im Rahmen eines Gartenfestes fallen aber nach 
Auffassung des Bundesfi nanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 
13.7.2016 nicht zwingend unter dieses Abzugsverbot.

Im entschiedenen Fall veranstaltete eine Rechtsanwaltskanzlei in 
mehreren Jahren sog. „Herrenabende“ im Garten des Wohngrund-
stücks des namensgebenden Partners, bei denen jeweils bis zu 358 
Gäste für Gesamtkosten zwischen 20.500 € und 22.800 € unterhal-
ten und bewirtet wurden. 

Nach der Entscheidung muss sich – für die Nichtanerkennung der 
Aufwendungen als Betriebsausgaben  – aus der Veranstaltung und 
ihrer Durchführung ergeben, dass Aufwendungen für eine unange-
messene Unterhaltung und Repräsentation getragen werden. 

Die bloße Annahme eines Eventcharakters reicht hierfür nicht aus, 
da die unter das Abzugsverbot fallenden Aufwendungen für „ähn-
liche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen „unüblich“ sein müssen. 
Dies kann aufgrund eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder 
der Art und Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall sein. 

Der BFH verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun 
prüfen muss, ob sich die Art und Durchführung der „Herrenabende“ 
von „gewöhnlichen Gartenfesten“ abheben und mit der Einladung zu 
einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleichbar sind.



6. Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung

Der Bundesfi nanzhof übernimmt mit seiner Entscheidung vom 
20.10.2016 die Auffassung des Europäischen Gerichtshofs aus des-
sen Urteil vom 15.9.2016, wonach die Berichtigung einer Rechnung 
des Unternehmers für eine von ihm erbrachte Leistung auf den Zeit-
punkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit 
dieser Entscheidung gibt er seine bisherige Rechtsprechung auf und 
richtet sich damit gleichzeitig gegen die derzeitige Auffassung der 
Finanzverwaltung.

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel den 
Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen in Anspruch nehmen, von 
großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei späteren Beanstandungen 
– z. B. nach einer Betriebsprüfung – selbst im Fall einer Rechnungs-
berichtigung Steuernachzahlungen für das Jahr des ursprünglich in 
Anspruch genommenen Vorsteuerabzugs zu leisten. Die Steuernach-
zahlung war zudem im Rahmen der sog. Vollverzinsung mit 6 % 
jährlich zu verzinsen. Beides entfällt nunmehr.

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpfl ichtige den Vorsteuerab-
zug aus Rechnungen eines Rechtsanwalts in Anspruch genommen, 
die nur auf einen nicht näher bezeichneten „Beratervertrag“ Bezug 
nahmen. Weitere Rechnungen hatte ihr eine Unternehmensberatung 
ohne weitere Erläuterung für „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ 
und „zusätzliche betriebswirtschaftliche Beratung“ erteilt. Das Fi-
nanzamt ging davon aus, dass die Rechnungen keine „ordnungsge-
mäße Leistungsbeschreibung“ enthielten. 

Anmerkung: Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung zu-
kommt, muss das Ausgangsdokument allerdings über bestimmte 
Mindestangaben verfügen (die im entschiedenen Fall vorlagen). Die 
Berichtigung kann zudem bis zum Schluss der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgen. 

7. Aufbewahrung und Archivie rung von 
elektronischen Kontoauszügen

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative zum Papier-
Kontoauszug immer stärker an Bedeutung. Sie werden zunehmend 
in digitaler Form von den Banken an ihre Kunden übermittelt. Teil-
weise handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B. 
Kontoauszüge im tif- oder pdf-Format), teilweise auch um Daten 
in maschinell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei). Da an elek-
tronische Kontoauszüge keine höheren Anforderungen als an elek-
tronische Rechnungen zu stellen sind, werden diese grundsätzlich 
steuerlich anerkannt.

Steuerpfl ichtige müssen dafür im Rahmen interner Kontrollsysteme 
den elektronischen Kontoauszug bei Eingang
• auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit 

des Inhalts) überprüfen und
• diese Prüfung dokumentieren und protokollieren.

In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind 
auch in dieser Form aufzubewahren. Die alleinige Aufbewahrung 
eines Papierausdrucks genügt somit nicht den Aufbewahrungs-
pfl ichten!

Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung werden von der 
Finanzverwaltung keine technische Vorgaben oder Standards zur 
Aufbewahrung festgelegt. Die zum Einsatz kommenden DV- oder 
Archivsysteme müssen den Anforderungen der Abgabenordnung 
und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung insbesonde-
re in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit 
entsprechen.

Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Dokumente unterlie-
gen auch elektronische Kontoauszüge dem Datenzugriffsrecht der 
Finanzverwaltung. Für die Dauer der Aufbewahrungspfl icht sind die 
Daten zu speichern, gegen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar 
vorzuhalten und bei einer Außenprüfung zur Verfügung zu stellen.

Auch für Steuerpfl ichtige, die ihren Gewinn nach Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ermitteln, sind die vorgenannten 
Grundsätze anzuwenden.

Für Steuerpfl ichtige im Privatkundenbereich – also ohne Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspfl ichten – besteht keine Aufbewahrungs-
pfl icht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen von Steuererklärungen 
werden demnach anstelle von konventionellen Kontoauszügen auch 
ausgedruckte Online-Bankauszüge anerkannt.

8. Rückabwicklung von Beteiligungen an 
sog. „Schrottimmobilien“

Die Entscheidungen des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 6.9.2016 sind 
für zahlreiche Anleger von Bedeutung, die sich an geschlossenen 
Immobilienfonds beteiligt und in der Folge von Schadensersatzpro-
zessen wegen Prospekthaftung von der Beteiligung wieder getrennt 
haben. Darin stellt er fest, dass Zahlungen bei der Rückabwicklung 
von Immobilienfonds mit „Schrottimmobilien“ in ein steuerpfl ichti-
ges Veräußerungsentgelt und eine nicht steuerbare Entschädigungs-
leistung aufteilbar sind.

In den entschiedenen Fällen hatten sich die Steuerpfl ichtigen an 
geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, die nicht werthaltige Im-
mobilien enthielten und die zugesagten Erträge nicht erwirtschaften 
konnten. Das betroffene Kreditinstitut bot aufgrund diverser Kla-
gen den Beteiligten an, die Beteiligungen wieder zurückzunehmen, 
wenn sie ihre Schadensersatzklagen verwerfen und auf die Geltend-
machung weiterer Ansprüche verzichteten. Die Steuerpfl ichtigen 
machten von dem Angebot Gebrauch und erhielten für die Übertra-
gung ihres Anteils jeweils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. 
Die Finanzämter gingen jeweils von steuerbaren Veräußerungsge-
winnen aus.

Der BFH sieht das anders. Zwar handele es sich bei den Rückerwer-
ben der Beteiligungen um private Veräußerungsgeschäfte. Die ge-
zahlten Beträge sind aber auch für andere Verpfl ichtungen, nämlich 
zugleich als Entgelt für den Verzicht auf Schadensersatzansprüche 
aus deliktischer und vertraglicher Haftung und die Rücknahme der 
Schadensersatzklagen, gezahlt worden. Insoweit müsse das Entgelt 
aufgeteilt werden.

9. Kapitalausstattung von GmbHs wird 
verbessert

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem „Gesetzentwurf zur Weiter-
entwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaf-
ten“ zugestimmt. Damit werden die Rahmenbedingungen für die 
Kapitalausstattung von GmbHs verbessert. Vor allem junge Unter-
nehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden – durch Verbes-
serung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten – profi tieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem Ge-
sellschafterwechsel (Mantelkauf) eingeschränkt. Künftig wird die 
steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körperschaften neu 
ausgerichtet. Unternehmen, die für ihre Finanzierung auf die Neu-
aufnahme oder den Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, 
können jetzt nicht genutzte Verluste bei Anteilserwerben unter be-
stimmten Voraussetzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2016: Dezember = 108,8; November = 108,0; Oktober = 107,9; September = 107,7; 
(2010 = 100) August = 107,6; Juli = 107,6
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

auf Antrag weiterhin steuerlich berücksichtigen, sofern sie densel-
ben Geschäftsbetrieb nach einem Anteilseignerwechsel fortführen. 

Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert bleibt, wird nach quali-
tativen Merkmalen beurteilt. Diese sind insbesondere die angebote-
nen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und Lieferanten-
kreis, die bedienten Märkte und die Qualifi kation der Arbeitnehmer. 
Damit ein fortführungsgebundener Verlustvortrag erhalten bleibt, 
muss ein seit der Gründung oder seit mindestens 3 Jahren bestehen-
der Geschäftsbetrieb unverändert bestehen bleiben:

 » Er darf demnach nicht ruhend gestellt werden,
 » nicht einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt und
 » kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden,
 » die Körperschaft darf sich nicht an einer Mitunternehmerschaft 

beteiligen,
 » die Körperschaft darf kein Organträger werden und
 » in die Körperschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter unterhalb des 

gemeinen Wertes eingebracht werden.

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft. Der Antrag kann 
erstmals für nach dem 31.12.2015 erfolgende Beteiligungserwerbe 
gestellt werden.

10. Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse 
nicht steuerbegünstigt

Sind in dem zu versteuernden Einkommen „außerordentliche Ein-
künfte“ enthalten, so können diese nach der sog. „Fünftelregelung“ 
ermäßigt besteuert werden. Die Anwendung der Steuerermäßigung 
setzt aber stets voraus, dass die begünstigten Einkünfte als „außer-
ordentlich“ anzusehen sind und zusammengeballt zufl ießen. Die 
Zusammenballung von Einkünften darf nicht dem vertragsgemäßen 
oder typischen Ablauf der jeweiligen Einkünfteerzielung entspre-
chen. 

Dazu hat der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 11.1.2017 ent-
schieden, dass die einmalige Kapitalabfi ndung laufender Ansprüche 
gegen eine Pensionskasse nicht zu ermäßigt zu besteuernden au-
ßerordentlichen Einkünften führt, wenn das Kapitalwahlrecht schon 
in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Vielmehr 
unterliegen die Einkünfte aus der Pensionskasse, die der betriebli-
chen Altersversorgung dient, dem regulären Einkommensteuertarif.

Im entschiedenen Fall war die Zahlung der Kapitalabfi ndung nicht 
atypisch, sondern vertragsgemäß, weil dem Versicherten schon im 
ursprünglichen Vertrag ein entsprechendes Wahlrecht eingeräumt 
worden war.

Anmerkung: Der BFH äußert in seiner Entscheidung Zweifel, ob Ver-
träge, die von Anfang an ein Kapitalwahlrecht vorsehen, überhaupt 
seit der Neuregelung der Vorschrift im Einkommensteuergesetz ab 

dem 1.1.2005 durch Steuerbefreiung der entsprechenden Einzahlun-
gen gefördert werden können.

11. Neue Regelungen durch die Flexi-Rente

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 grünes Licht für 
die sog. Flexi-Rente gegeben. Dadurch können Arbeitnehmer vom 
kommenden Jahr an fl exibler in die Rente einsteigen, kürzer treten 
oder länger arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teilrente und er-
möglicht sie mit Teilzeitarbeit zu kombinieren. 

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpfl ichtige, die mit 63 Jahren in Teil-
rente gehen, dürfen künftig mehr hinzuverdienen. Bislang drohten 
drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn der Hinzuverdienst mehr 
als 450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 können Rentnerinnen und 
Rentner 6.300 € jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber 
liegende Verdienste werden zu 40 % auf die Rente angerechnet. 

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € im Monat ver-
dienen, sind grundsätzlich rentenversicherungspfl ichtig. Altersvoll-
rentner sind davon ausgenommen und rentenversicherungsfrei. Das 
ändert sich ab 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind 
Altersvollrentner, die einer Beschäftigung nachgehen, nur noch nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei.

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten über das norma-
le Rentenalter hinaus soll sich mehr lohnen. Wer eine vorgezogene 
Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, erhöht durch die an-
haltende Beitragszahlung künftig seinen Rentenanspruch. 

Bessere Absicherung des vorzeitigen Renteneintritts: Versicherte 
sollen früher und fl exibler zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse 
einzahlen können, um Rentenabschläge auszugleichen und einen 
vorzeitigen Renteneintritt besser abzusichern. 

Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher anfallende ge-
sonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung für Be-
schäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und somit 
versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hinaus entfällt 
bei einer Weiterbildungsförderung in Betrieben mit weniger als 
10 Beschäftigten das Erfordernis einer Kofi nanzierung der Weiter-
bildungskosten durch den Arbeitgeber, um den Anreiz für die beruf-
liche Weiterbildung in Kleinstunternehmen zu erhöhen.

Stärkung des Ehrenamtes: In einer Entschließung fordert der Bun-
desrat, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 
grundsätzlich nicht als Einkommen anzurechnen. Ansonsten käme 
es zu einer unzumutbaren Kürzung von vorzeitigen Alters- und Er-
werbsminderungsrenten. Zurzeit sorgt noch eine Übergangsregelung 
dafür, dass Aufwandsentschädigungen noch bis zum 30.9.2017 nicht 
als Hinzuverdienst erfasst werden, es sei denn, es liegt eine Zahlung 
für einen konkreten Verdienstausfall vor.


